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 Veröffentlicht am 08.01.1985

Norm

MilStG §7

Rechtssatz

Ein Ansuchen um Befreiung von der Truppenübung oder um Verschiebung des Einrückungstermins steht der

Annahme (bedingt) vorsätzlichen Handelns namentlich dann nicht entgegen, wenn das Gesuch auf falschen Angaben

beruht.
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